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Der 13. Ordentliche Landesverbandstag des HVB möge beschließen: 

 

               Die Satzung des HVB wird wie nachstehend im Einzelnen vorgeschlagen geändert: 

 

Satzung des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. 

ALT NEU 

§ 1 Name, Sitz, Symbole, Zugehörigkeit § 1 Name, Sitz, Symbole, Zugehörigkeit 

(1) Der Handball-Verband Brandenburg e.V. – Kurzbe-
zeichnung: HVB – ist die freiwillige Vereinigung aller 
Vereine und Vereinigungen (nachfolgend Mitglieder) 
im Land Brandenburg, die den Handballsport betrei-
ben. 

 

(2) Der HVB ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Pots-
dam. Er verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwe-
cke. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

(3) Der HVB führt die Farben Rot und Weiß und als Symbol 
das Landeswappen mit der aufgesetzten Bezeich-
nung „HVB". 

(3) Der HVB führt die Farben Rot und Weiß und als Symbol 
das Landeswappen mit der aufgesetzten Bezeich-
nung „HVB". 

Begründung: 
Das Präsidium war vom EP beauftragt, eine neue Corporate Identity zu erstellen. Für das Präsidium ist die CI ein Mittel, 
um Drittmittel insb. aus der Wirtschaft für den Verband einzuwerben und damit die Vereine wirtschaftlich zu entlasten. 
Dies wurde mit dem 17.01.2026 verbandsweit durchgeführt. Die vorstehende Bestimmung bestimmt ein von der CI ab-
weichendes Wappen. Wappen und davon abweichende CI sind rechtlich zulässig und möglich. Da eine einheitliche CI 
einerseits, ein davon abweichendes Wappen andererseits zwar möglich, aber mangels Einheitlichkeit nicht sinnvoll sind, 
soll die Satzungsregel gestrichen werden. Dies erleichtert auch etwa zu späterer Zeit erforderliche Anpassungen. 
(4) Der HVB ist Mitglied des Deutschen Handballbundes 

(DHB) und des Landessportbundes Brandenburg e.V. 
(LSB). Er kann in Übereinstimmung mit seiner Satzung 
die Mitgliedschaft in anderen Vereinigungen erwer-
ben. 

(3) Der HVB ist Mitglied des Deutschen Handballbundes 
(DHB) und des Landessportbundes Brandenburg e.V. 
(LSB). Er kann in Übereinstimmung mit seiner Satzung 
die Mitgliedschaft in anderen Vereinigungen erwer-
ben. 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Grundsätze der Aufgabenerfüllung § 2 Zweck, Aufgaben, Grundsätze der Aufgabenerfüllung 

(1) Zweck des HVB ist die Pflege und Förderung des 
Handballsportes auf breitester Grundlage für alle Al-
tersklassen beiderlei Geschlechts als Beitrag zur Ge-
sunderhaltung, Freizeitgestaltung und Jugenderzie-
hung durch Organisation und Durchführung eines 
Trainings- und Spielbetriebes, einschließlich der 
Durchführung von Sportveranstaltungen wie Wett-
kämpfe und Turniere. Der HVB tritt ausdrücklich für 
einen humanen, manipulations- und dopingfreien 
Sport ein und erkennt den NADA-Code an. 

 

(2) Aufgaben sind insbesondere  
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a) Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber 
dem DHB und dessen Verbänden sowie dem 
LSB,  

b) Organisation und Durchführung eines planmä-
ßigen Wettspielbetriebes (Meisterschafts-, Po-
kalmeisterschafts-, Pflicht-, Auswahlspiele), 

c) Durchführung von Lehrveranstaltungen vor al-
lem zur Qualifizierung von Schiedsrichtern, 
Übungsleitern usw., 

d) Regelung aller Streitfragen im Zuständigkeits-
bereich des HVB sowie 

e) Überwachung der Einhaltung der Satzung und 
Ordnungen sowie der sportlichen Regeln und 
Disziplin. 

 
 
 
 
 
 
 

c) Durchführung von Lehrveranstaltungen vor al-
lem zur Qualifizierung von Schiedsrichtern, 
Übungsleitern usw., ggf. auch in Kooperation 
mit anderen Verbänden,  

  

Begründung: 
Der HVB ist bestrebt Qualifizierungsmaßnahmen, die allein nur schwer zu realisieren sind (z.B. B-Trainer-Ausbildung), den 
Mitgliedern in Zusammenarbeit mit anderen LV’en (insb. Berlin, MV, SA, Sachsen) zugänglich zu machen. 
(3) Der HVB wahrt und fördert die ethischen Werte im 

Sport. Er erfüllt seine Aufgaben auf der Grundlage ei-
nes humanistisch geprägten Menschenbilds unter 
Beachtung religiöser und weltanschaulicher Toleranz 
sowie parteipolitischer Neutralität. Er tritt daher dis-
kriminierenden sowie fremden- und verfassungs-
feindlichen Bestrebungen, insbesondere auch jeder 
Form von Gewalt entschieden entgegen, unabhängig 
davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller 
Art ist. Insbesondere sieht er sich dem Schutz von 
Kindern verpflichtet, deren Persönlichkeitsentwick-
lung er nicht nur durch Bewegung und Sport fördert, 
sondern auch dadurch, dass er unter anderem durch 
eine eigene Jugendschutzordnung zu Rahmenbedin-
gungen beiträgt, die ein in jeder Hinsicht gewaltfreies 
Aufwachsen ermöglichen. Die Ämter im HVB sind al-
len Geschlechtern gleichberechtigt zugänglich. Die 
Übernahme von Verantwortung im Verband durch 
Frauen wird begrüßt und nach Maßgabe des Absatz 4 
gefördert. Weiter fördert der HVB bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben das bürgerschaftliche Engagement 
und beachtet die Anforderungen des Datenschutzes. 

 

(4) Gewählte und berufene Gremien im HVB sind aufge-
fordert, in alle Gremien Vertreter unterschiedlicher 
Geschlechter zu wählen bzw. zu berufen. Das Präsi-
dium ist verpflichtet, bei Vertretungen nur eines Ge-
schlechts in Wahlgremien mit mindestens drei Mit-
gliedern eine zusätzliche Person eines nicht vertre-
tenden Geschlechts in dieses Gremium zu berufen. 
Falls das Präsidium oder der Vorstand Personen in 
Kommissionen beruft, muss dabei mindestens eine 
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Person eines nicht vertretenen Geschlechts berufen 
werden. 

§ 3 Gemeinnützigkeit § 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der HVB dient durch die Pflege und Förderung des 
Handballsports ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

(2) Der HVB ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des HVB 
dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft 
als Mitglied keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Verbandes. 

 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des HVB fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Präsidiums und die 
übrigen ehrenamtlichen Mitarbeiter können für ihre 
nachgewiesenen Aufwendungen/Auslagen Ersatz ver-
langen. Danach kann ihnen im Rahmen der steuerli-
chen Bestimmungen eine angemessene pauschale 
Aufwandsentschädigung gewährt werden. 

 

§ 4 Gliederung § 4 Gliederung 

(1) Der HVB gliedert sich strukturmäßig in Kreise/kreis-
freie Städte. 

(1) Der HVB gliedert sich strukturmäßig in Kreise/kreis-
freie Städte. Innerhalb des HVB können sich die Ver-
eine eines Landkreises bzw. einer kreisfreien Stadt zu-
sammenschließen. Sie können zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben eigene Verwaltungsorgane - z. B. Kreisfachver-
bände (KFV) - bilden. Zu diesem Zweck können sich 
Vereine angrenzender Landkreise/kreisfreier Städte 
auch zu kreisübergreifenden Kreisfachverbänden zu-
sammenschließen. 

(2) Die Kreise/kreisfreien Städte haben eigene Verwal-
tungsorgane - Kreisfachverbände (KFV) bzw. diesen 
funktional gleichgestellten Organisationen. Sie führen 
den Handballsport in ihrem Territorium selbständig. 
Sie können sich zum Zweck der Erfüllung ihrer Aufga-
ben mit Angrenzenden KFV zu Spielunionen zusam-
menschließen. Das Nähere regelt die Ordnungen des 
Verbandes. 

 
 

(2) Die Kreise/kreisfreien Städte haben eigene Verwal-
tungsorgane - Kreisfachverbände (KFV) bzw. diesen 
funktional gleichgestellten Organisationen. Sie führen 
den Handballsport in ihrem Territorium selbständig. 
Sie können sich zum Zweck der Erfüllung ihrer Aufga-
ben mit Angrenzenden KFV zu Spielunionen zusam-
menschließen. Das Nähere regelt die Ordnungen des 
Verbandes. 
Die Zusammenschlüsse nach § 4 Abs. 1 handeln als 
Bindeglied zwischen HVB und seinen Mitgliedern. Sie 
haben die Aufgabe, die Entwicklung des Handball-
sports in enger Zusammenarbeit mit dem HVB auf ih-
rem Gebiet zu fördern, insbesondere durch Maßnah-
men zur Förderung des Jugendsports und des 
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Ehrenamts. Zugleich vertreten sie die Interessen der 
Vereine ihres Zuständigkeitsgebiets im HVB. Außer-
dem arbeiten sie eng mit dem jeweils zuständigen 
Stadt- bzw. Kreissportbund zusammen. 

Begründung zu beiden Absätzen: 
Die Änderungen in § 4 der Satzung bilden “das Herzstück” der vorgeschlagenen Strukturreform im HVB. Sie dienen der 
Umsetzung der Empfehlungen der „AG Struktur“ zur Übertragung der Zuständigkeit für die Organisation des „Kreisspiel-
betriebs“ auf den HVB. Zugleich soll es den Mitgliedern überlassen bleiben, wie sie ihre Aktivitäten koordinieren (bis dahin 
Absatz 1). Mit der beispielhaft gedachten Aufzählung von Aufgaben von KFVen in Absatz 2 will das Präsidium aufzeigen, 
welche Potentiale zur Entwicklung des Handballsports auf Kreisebene denkbar erscheinen. Dem HVB ist, wichtig, dass 
nach Möglichkeit ein „Zusammenschluss“ erhalten bleibt, der weiterhin übergeordnete Aufgaben wie z.B. Organisation 
und Durchführung von Sichtungsturnieren von Kreisauswahlmannschaften übernimmt und gewährleistet. Dabei ist insb. 
auch an die Zusammenarbeit mit den KSB’s/SSB`s zu denken.  

§ 5 Rechtsgrundlage § 5 Rechtsgrundlage 

(1) Der HVB erlässt bzw. bestätigt zur Durchführung sei-
ner Aufgaben unter Beachtung der Satzung und Ord-
nungen des DHB folgende Ordnungen bzw. Zusatzbe-
stimmungen zu entsprechenden Ordnungen des DHB: 
a) Spielordnung  
b) Rechtsordnung 
c) Jugendordnung 
d) Finanzordnung 
e) Gebührenordnung 
f) Geschäftsordnung 
g) Ehrungsordnung 
h) Schiedsrichterordnung 
i) Datenschutzordnung 

(1) Der HVB erlässt bzw. bestätigt zur Durchführung sei-
ner Aufgaben unter Beachtung der Satzung und Ord-
nungen des DHB folgende Ordnungen bzw. Zusatzbe-
stimmungen zu entsprechenden Ordnungen des DHB:  
a) Spielordnung;  
b) Rechtsordnung;  
c) Jugendordnung; 
d) Finanzordnung 
d) Kinder- und Jugendschutzordnung; 
e) Gebührenordnung; 
e) Finanzordnung; 
f) Geschäftsordnung; 
f) Gebührenordnung; 
g) Ehrungsordnung; 
g) Geschäftsordnung; 
h) Schiedsrichterordnung; 
h) Ehrungsordnung; 
i) Datenschutzordnung 
i) Schiedsrichterordnung;  
j) Schiedsrichterausbildungsordnung; 
k) Schiedsrichterreferentenausbildungsordnung; 
l) Datenschutzordnung. 

Begründung: 
Aktualisierung der Aufzählung. 
(2) Rechtsinstanzen, Präsidium, Erweitertes Präsidium, 

Spielleitende Stellen und andere Verwaltungsinstan-
zen können im Rahmen ihrer Zuständigkeit folgende 
Entscheidungen treffen. 

(2) Rechtsinstanzen, Präsidium, Erweitertes Präsidium, 
spielleitende Stellen und andere Verwaltungsinstan-
zen können im Rahmen ihrer Zuständigkeit folgende 
Entscheidungen treffen.  

a) Verhängung von Strafen:  
- Verweis 
- persönliche Sperre bis zu 30 Monaten; bei Do-

pingvergehen im Weiteren Wiederholungsfall 
lebenslang 

a) Verhängung von Strafen:  
- Verwarnung; 
- Verweis;  
- persönliche Sperre bis zu 30 48 Monaten; bei 

Dopingvergehen im Weiteren 
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- Mannschaftssperre bis zu 30 Monaten 
- Abteilungssperre bis zu 30 Monaten 
- Platz- und Hallensperre bis zu 30 Monaten 
- Geldstrafen bis zu 5.000,00 € 
- Spielverlust 
- Amtsenthebung unter gleichzeitiger Aberken-

nung der Fähigkeit zur Bekleidung eines Am-
tes oder zur Wahrnehmung einer Funktion im 
Bereich des DHB oder seiner Verbände für die 
Dauer von bis zu 5 Jahren 

- Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung ei-
nes Amtes oder zur Wahrnehmung einer 
Funktion im Bereich des DHB oder seiner Ver-
bände für die Dauer von bis zu 5 Jahren 

- Entbindung von der Amtstätigkeit 
 
 
 
 

Wiederholungsfall lebenslang bis auf Lebens-
zeit; Spielsperre für bestimmte Wettbewerbe; 

- Mannschaftssperre bis zu 30 Monaten;  
- Abteilungssperre bis zu 30 Monaten;  
- Platz- und Hallensperre bis zu 30 Monaten;  
- Geldstrafen bis zu 5.000.00 EUR 50.000,00 

EUR, bei Dopingvergehen bis zu 100.000 EUR; 
- Spielverlust mit Aberkennung von bis zu acht 

Punkten vor oder während der Spielsaison, 
Ausschluss vom Spielbetrieb für den Rest des 
Spieljahres, Nichtzulassung zum Spielbe-
trieb; 

- Amtsenthebung unter gleichzeitiger Aberken-
nung der Fähigkeit zur Bekleidung eines Am-
tes oder zur Wahrnehmung einer Funktion im 
Bereich des DHB oder seiner Verbände für die 
Dauer von bis zu 5 Jahren; 

- Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung ei-
nes Amtes oder zur Wahrnehmung einer 
Funktion im Bereich des DHB oder seiner Ver-
bände für die Dauer von bis zu 5 Jahren 

- Entbindung von der Amtstätigkeit 
- Entziehung der Trainer- und/oder Übungs-

leiterlizenz oder befristetes Verbot zur Aus-
übung der Trainer- und/oder Übungsleitertä-
tigkeit (Sperre) für die Dauer von bis zu zwei 
Jahren; 

- befristete Nichtansetzung zu Spielen für die 
Dauer von bis zu zwei Jahren; 

- Rückstufung in eine niedrigere Leistungs-
klasse; 

- Streichung von der Schiedsrichter- und/oder 
Z/S-Liste; 

- Aberkennung und Rückgabe von Auszeich-
nungen des DHB und/oder des HVB; 

b) Verhängung von Geldbußen wegen Ordnungswid-
rigkeiten bis zu einer Höhe von 10.000,00 € 

b) Verhängung von Geldbußen wegen Ordnungswid-
rigkeiten bis zu einer Höhe von 10.000,00 € 
50.000,00 €; 

c) Anordnung von Maßnahmen, Spielaufsicht, Spiel-
wiederholung 

c) Anordnung von Maßnahmen, insbesondere 
Spielaufsicht, Aufsicht durch einen technischen 
Delegierten, Spielwiederholung und Spielergeb-
niskorrektur; 

d) Verpflichtung zu Zahlungen, insbesondere von 
Beiträgen, Spielabgaben, Auslagen, Gebühren, 
Mahngebühren, Bekanntmachungskosten usw. 

d) Verpflichtung zu Zahlungen, insbesondere von 
Beiträgen, Spielabgaben, Auslagen, Gebühren, 
Mahngebühren, Bekanntmachungs- und/oder Ver-
waltungskosten usw. 

e) Aberkennung von Punkten (Punktabzug), u.a. 
auch vor der Saison 

e) Aberkennung von Punkten (Punktabzug), u.a. 
auch vor der Saison 
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f) Nichtzulassung bzw. Ausschluss von Mannschaf-
ten vom laufenden Spieljahr 

f) Nichtzulassung bzw. Ausschluss von Mannschaf-
ten vom laufenden Spieljahr 

Begründung zu Absatz 2: 
Anpassung an DHB-Rechtsordnung. 
(3) Die Satzung und Ordnungen des HVB sowie die Ent-

scheidungen seiner Organe, die diese im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit und in Übereinstimmung mit der Sat-
zung und den Ordnungen des DHB und des HVB tref-
fen, sind für alle Mitglieder verbindlich. 

 

(4) Stehen Satzungsbestimmungen, Ordnungen oder Ent-
scheidungen des HVB zu denen des DHB im Wider-
spruch, haben die des DHB den Vorrang. Ob ein sol-
cher Widerspruch im Einzelfall vorliegt, entscheidet 
auf Antrag das Bundesgericht des DHB.  

 

(5) Die Mitglieder aller Organe, der Kommissionen und 
Ausschüsse haften dem HVB gegenüber nicht bei ein-
facher Fahrlässigkeit. 

 

§ 6 Mitgliedschaft § 6 Mitgliedschaft 

(1) Der HVB hat ordentliche und vorläufige Mitglieder und 
Ehrenmitglieder.  

 

(2) Ordentliche Mitglieder sind alle Vereine/Abteilungen 
und Vereinigungen des Landessportbundes Branden-
burg e. V., die den Handballsport pflegen und fördern 
und deren Mitgliedschaft entsprechend § 7 bestätigt 
ist. 

 

(3) Vorläufige Mitgliedschaften sind bis zur Klärung von 
Fakten möglich, damit der Verein am Wettkampfspiel-
betrieb teilnehmen kann. 

 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft § 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft ist beim Präsidium des HVB 
schriftlich zu beantragen. Mit dem Antrag werden zu-
gleich die Satzung und Ordnungen des HVB aner-
kannt. 

 

(2) Über die Aufnahme entscheidet das Präsidium.  
(3) Gegen eine Ablehnung des Aufnahmeantrages kann 

Einspruch beim Verbandsschiedsgericht eingelegt 
werden. Ebenso können Mitglieder gegen eine Neu-
aufnahme Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist be-
trägt 4 Wochen ab Zugang der schriftlichen Mittei-
lung. 

 

(4) Der Erwerb der vorläufigen Mitgliedschaft regelt sich 
analog Ziffer 1 bis 3. 

(4) Der Erwerb der vorläufigen Mitgliedschaft regelt sich 
analog Ziffer Absatz 1 bis 3. 

(5) Die Ehrenmitgliedschaft regelt sich nach § 9.  

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft § 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt  
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a) durch Austritt, 
b) bei Auflösung des Mitgliedsvereins, der -abtei-

lung bzw.-vereinigung, 
c) durch Ausschluss. 

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Präsi-
dium erklärt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 3 
Monate zum Ende des Spieljahres – 30.06. 

 

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es 
a) seine Pflichten erheblich verletzt,  
b) seinen finanziellen Verpflichtungen trotz 

Fristsetzung und wiederholter Aufforderung 
nicht nachkommt oder  

c) in grober Weise das Ansehen des Handball-
sports schädigt und gegen Grundsätze der 
sportlichen Regeln verstößt. 

 

(4) Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Erweiterten 
Präsidiums, das verpflichtet ist, vor der Beschluss-
fassung die Rechtfertigung des betreffenden Mit-
glieds entgegenzunehmen. Mit der Einleitung des 
Ausschlussverfahrens ruhen alle Rechte des betref-
fenden Mitglieds. 

 

(5) Alle auf Grund der bisherigen Mitgliedschaft entstan-
denen Verbindlichkeiten gegenüber dem HVB werden 
von der Beendigung der Mitgliedschaft nicht berührt. 

 

§ 9 Ehrenpräsident / Ehrenmitglieder § 9 Ehrenpräsident / Ehrenmitglieder 

(1) Das Erweiterte Präsidium kann auf Antrag Personen, 
die mindestens 10 Jahre als Präsident des HVB tätig 
waren, zum Ehrenpräsidenten sowie Personen, die 
sich um den Handballsport und den HVB besonders 
verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernen-
nen. Dafür ist eine einfache Stimmenmehrheit erfor-
derlich. 

 

(2) Ehrenpräsident und Ehrenmitglieder haben Sitz und 
Stimme auf dem Landesverbandstag sowie im Erwei-
terten Präsidium. 

 

(3) Ehrenpräsident und Ehrenmitglieder haben zu allen 
Spielen und Veranstaltungen des HVB und seiner 
Gliederungen freien Eintritt. 

 

§ 10 Rechte der Mitglieder § 10 Rechte der Mitglieder 

Die Mitglieder haben das Recht, 
a) durch ihre Vertreter an den Landesverbandstagen 

des HVB teilzunehmen, Anträge einzubringen und 
mit Ausübung ihres Stimmrechts bei Beschlüssen 
und Wahlen mitzuwirken, 
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b) bei den Organen und Ausschüssen (Kommissio-
nen) den HVB-Rat und Auskunft in allen sie betref-
fenden Angelegenheiten einzuholen, 

c) am Spielbetrieb und an sonstigen Veranstaltun-
gen des HVB nach Maßgabe der dafür geltenden 
Bestimmungen teilzunehmen, 

d) die gemeinsamen Einrichtungen des HVB zu nut-
zen und 

e) ihre Interessen vom HVB vertreten zu lassen. 

b) bei den Organen und Ausschüssen (Kommissio-
nen) dens HVB-Rat HVB Rat und Auskunft in allen 
sie betreffenden Angelegenheiten einzuholen, 

 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung. 

§ 11 Pflichten der Mitglieder § 11 Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind insbesondere verpflichtet, 
a) die Satzung und Ordnungen des HVB sowie die 

Beschlüsse seiner Organe und Instanzen zu 
befolgen, 

b) sich den Interessen des HVB entsprechend zu 
verhalten,  

c) die festgesetzten Beiträge und andere Abga-
ben und Gebühren termingemäß zu entrichten,  

d) vom HVB verlangte Auskünfte über handball-
sportliche Belange zu erteilen und 

e) das Präsidium des HVB oder seine Beauftrag-
ten an allen Sitzungen teilnehmen zu lassen 
und ihnen dort auf Verlangen das Wort zu er-
teilen. 

 

§ 12 Organe des HVB § 12 Organe des HVB 

(1) Organe des HVB sind: 
a) der Landesverbandstag, 
b) das Erweiterte Präsidium,  
c) das Präsidium, 
d) der Landesjugendtag, 
e) das Verbandsgericht, 
f) das Verbandsschiedsgericht sowie 
g) die/der nach § 30 BGB bestellte Geschäfts-

führer(in). 

 

(2) Die Organe des HVB, mit Ausnahme der/des Ge-
schäftsführers/-in, üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich 
aus. 

 

(3) Das Präsidium kann bei Bedarf eine Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung i.S.d. § 3 Nr. 
26a EStG beschließen. 

 

§ 13 Landesverbandstag § 13 Landesverbandstag 

(1) Der Landesverbandstag ist oberstes Organ des HVB. 
Er findet alle drei Jahre statt. 
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(2) Der Landesverbandstag setzt sich zusammen aus 
a) den Mitgliedern des Erweiterten Präsidiums, 
b) den Delegierten der Mitgliedsvereine /- Abteilun-

gen und - Vereinigungen, 
c) den Vorsitzenden des Verbandsgerichtes und des 

Verbandsschiedsgerichtes sowie 
d) den Kassenprüfern. 

 

(3) Stimmrecht mit je einer Stimme haben alle ordentli-
chen Teilnehmer des Landesverbandstages, ausge-
nommen die Kassenprüfer 

(3) Stimmrecht mit je einer Stimme haben alle ordentli-
chen Teilnehmer des Landesverbandstages, ausge-
nommen die mit Ausnahme der Kassenprüfer. 

(4) Dem Landesverbandstag steht die Beschlussfassung 
in allen Angelegenheiten des HVB zu, ausgenommen 
die Gerichtsbarkeit.  
Er ist insbesondere zuständig für 

a) die Wahl der Mitglieder des Präsidiums, soweit 
diese nicht Präsidiumsmitglied kraft Amtes sind, 

b) die Wahl der Mitglieder der Technischen Kommis-
sion, 

c) die Wahl der Vorsitzenden des Verbandsschieds-
gerichtes und des Verbandsgerichtes, soweit die-
ses gebildet ist, 

d) die Wahl der Kassenprüfer, 
e) die Wahl des Verantwortlichen für Pressearbeit 
f) die Satzungsänderungen, 
g) die Entscheidungen über den Erlass von Ordnun-

gen und grundsätzlich über deren Änderungen, 
h) die Entscheidungen über fristgemäße Anträge 

und Dringlichkeitsanträge, 
i) die Bestätigung des Ausschlusses von Mitglie-

dern, 
j) die Genehmigung des Haushaltsplanes und 
k) die Entlastung des Präsidiums 

Die Amtszeit der nach Abs. 4, Satz 1 Gewählten beträgt drei 
Jahre. Die Gewählten bleiben auch im Fall des Ablaufs der 
Wahlperiode bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestel-
lung ihres Nachfolgers im Amt. 

(4) Dem Landesverbandstag steht die Beschlussfassung 
in allen Angelegenheiten des HVB zu, ausgenommen 
die mit Ausnahme der Gerichtsbarkeit.  
Er ist insbesondere zuständig für 
a) die Wahl der Mitglieder des Präsidiums, soweit 

diese nicht Präsidiumsmitglied kraft Amtes sind, 
b) die Wahl der Mitglieder der Technischen Kommis-

sion, 
c) die Wahl der Vorsitzenden des Verbandsschieds-

gerichtes und des Verbandsgerichtes, soweit die-
ses gebildet ist, 

d) die Wahl der Kassenprüfer, 
e) die Wahl des Verantwortlichen für Pressearbeit 
f) die Satzungsänderungen, 
g) die Entscheidungen über den Erlass von Ordnun-

gen und grundsätzlich über deren Änderungen, 
h) die Entscheidungen über fristgemäße Anträge 

und Dringlichkeitsanträge, 
i) die Bestätigung des Ausschlusses von Mitglie-

dern, 
j) die Genehmigung des Haushaltsplanes und 
k) die Entlastung des Präsidiums. 

Die Amtszeit der nach Abs. 4, Satz 1 Gewählten beträgt drei 
Jahre. Die Gewählten bleiben auch im Fall des Ablaufs der 
Wahlperiode bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestel-
lung ihres Nachfolgers im Amt. 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung. 

(5) Der Landesverbandstag wird vom Präsidium einberu-
fen. Die schriftliche Einladung muss unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung und der Anträge spätestens 
2 Wochen vor der Tagung erfolgen. Termin und Ort 
der Tagung sind mindestens 6 Wochen vorher be-
kannt zu geben. 

(5) Der Landesverbandstag wird vom Präsidium einberu-
fen. Die schriftliche Einladung muss unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung und der Anträge spätestens 4 
Wochen vor der Tagung in Textform erfolgen. Termin 
und Ort der Tagung sind mindestens 6 Wochen vorher 
bekannt zu geben. 

(6) Auf dem Landesverbandstag haben stets Bericht zu 
erstatten 
a) das Präsidium, 
b) die Technische Kommission, 
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c) der Schiedsrichterausschuss, 
d) die Rechtsorgane sowie 
e) die Kassenprüfer. 

(7) Jeder Landesverbandstag ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmengleich-
heit bedeutet Ablehnung. Satzungsänderungen be-
dürfen der Zweidrittelmehrheit. Alle Abstimmungen 
und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Auf An-
trag eines Stimmberechtigten ist die jeweilige Ab-
stimmung bzw. Wahl geheim durchzuführen. 

(7) Jeder Der Landesverbandstag ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei Be-
schlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung. Satzungsänderungen 
bedürfen der Zweidrittelmehrheit. Alle Abstimmungen 
und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Auf An-
trag eines Stimmberechtigten ist die jeweilige Abstim-
mung bzw. Wahl geheim durchzuführen. Abstimmun-
gen und Wahlen mithilfe elektronischer Mittel sind zu-
lässig. Dies gilt entsprechend für Satz 5. 

      Begründung zu Abs. 5 und 7: 
      Verbesserung der Vorbereitung des Verbandstags für die Mitglieder durch frühzeitige Information, wie dies bereits im 

Vorfeld dieses Verbandstages bereits gehandhabt wurde. Außerdem Anpassung an die Möglichkeiten digitaler Sys-
teme zur effizienteren Abwicklung der Vorbereitung von Verbandstagen und der dort stattfindenden Abstimmungen 
und Wahlvorgänge. 

(8) Anträge haben nur Anspruch auf die Tagesordnung 
gesetzt zu werden, wenn sie 4 Wochen vor dem Lan-
desverbandstag schriftlich beim Präsidium des HVB 
eingegangen sind. Später eingehende Anträge bedür-
fen der Bestätigung ihrer Dringlichkeit mit einfacher 
Mehrheit. Eine Satzungsänderung auf Grund von 
Dringlichkeitsanträgen ist unzulässig. 

(8) Anträge haben nur Anspruch auf die Tagesordnung ge-
setzt zu werden, wenn sie 4 Wochen vor dem Landes-
verbandstag schriftlich in Textform (z.B. als PDF-Do-
kument per Mail) beim Präsidium des HVB eingegan-
gen sind. Später eingehende Anträge bedürfen der Be-
stätigung ihrer Dringlichkeit mit einfacher Mehrheit. 
Eine Satzungsänderung auf Grund von Dringlichkeits-
anträgen ist unzulässig. 

Begründung: 
Anpassung an die Möglichkeiten digitaler Systeme zur effizienteren Vorbereitung und Abwicklung der Verbandstage. 

(9) Über den Landesverbandstag ist ein Protokoll anzu-
fertigen. Es gilt als bestätigt, wenn innerhalb 4 Wo-
chen nach Versendung kein Einspruch eingelegt wird. 

 

§ 14 Außerordentlicher Verbandstag § 14 Außerordentlicher Verbandstag 

(1) Ein außerordentlicher Verbandstag muss einberufen 
werden 
a) auf Antrag des Erweiterten Präsidiums, 
b) auf Antrag von mindestens einem Drittel der or-

dentlichen Mitglieder des HVB, 
c) auf Beschluss des Landesverbandstages sowie 
d) auf Antrag von mindestens einem Drittel der KFV 

bzw. der diesen funktional geleichgestellten Or-
ganisationen, 

(1) Ein außerordentlicher Verbandstag muss einberufen 
werden 
a) auf Antrag des Erweiterten Präsidiums, 
b) auf Antrag von mindestens einem Drittel der or-

dentlichen Mitglieder des HVB, 
c) auf Beschluss des Landesverbandstages sowie 
d) auf Antrag von mindestens einem Drittel der KFV 

bzw. der diesen funktional geleichgestellten Orga-
nisationen. 

Die Einberufung erfolgt unter Nennung des Beratungsge-
genstandes. 

(2) Der außerordentliche Verbandstag muss spätestens 
6 Wochen nach Beschlussfassung bzw. 

(2) Der außerordentliche Verbandstag muss spätestens 6 
Wochen nach Beschlussfassung bzw. Antragseingang 
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Antragseingang stattfinden. Die Einladungsfrist be-
trägt mindestens 2 Wochen vor Tagungstermin 

stattfinden. Die Einladungsfrist beträgt mindestens 2 
Wochen vor Tagungstermin.  

Die § 13 Absätze 2, 3, 5, 7, 8 und 9 dieser Satzung gelten 
entsprechend. 

Begründung: 
Schließung einer Regelungslücke zur Klarstellung. 

§ 15 Erweitertes Präsidium § 15 Erweitertes Präsidium 

(1) Das Erweiterte Präsidium setzt sich zusammen aus  
a) dem Präsidium,  
b) den Mitgliedern der Technischen Kommission, 
c) den Vorsitzenden der KFV bzw. der diesen funk-

tional geleichgestellten Organisationen oder de-
ren jeweiligen Vertreter sowie 

d) dem Ehrenpräsidenten / den Ehrenmitgliedern. 

(1) Das Erweiterte Präsidium setzt sich zusammen aus  
a) dem Präsidium, 
b) den Mitgliedern der Technischen Kommission, 
c) den Vorsitzenden der KFV bzw. der diesen funkti-

onal geleichgestellten Organisationen oder deren 
jeweiligen Vertreter 

d) dem Ehrenpräsidenten/den Ehrenmitgliedern 
d) dem Vorsitzenden des Ehrungsausschusses,  
e) dem Ehrenpräsidenten sowie den Ehrenmitglie-

dern.  
Die Mitglieder aus Kreisen/kreisfreien Städten, in de-
nen sich kein KFV gebildet hat und die daher nicht 
durch Mitglieder nach lit. c) im Erweiterten Präsidium 
repräsentiert sind, können auf der Grundlage eines ge-
meinschaftlichen, frei widerruflichen Beschlusses aller 
kreisangehörigen Vereine einen Vertreter aus ihrem je-
weiligen Kreisgebiet benennen. Der Beschluss nach 
Satz 2 muss der Geschäftsstelle des HVB vor dem Zeit-
punkt der jeweiligen Einladung zugegangen sein. 

Begründung: 
Die Änderungen dienen der Umsetzung der Empfehlungen der „AG Struktur“ zur Übertragung der Zuständigkeit für die 
Organisation des „Kreisspielbetriebs“ auf den HVB. Zugleich soll es den Mitgliedern überlassen bleiben, wie sie ihre Ak-
tivitäten koordinieren. Dem HVB ist, wichtig, dass nach Möglichkeit ein „Zusammenschluss“ erhalten bleibt, der weiterhin 
übergeordnete Aufgaben wie z.B. Organisation und Durchführung von Sichtungsturnieren von Kreisauswahlmannschaften 
sowie die Zusammenarbeit mit den KSB’s/SSB`s übernimmt und gewährleistet. Die Sätze 2 und 3 dienen dazu, dass die 
Mitwirkung im Erweiterten Präsidium nicht von der Bildung eines Zusammenschlusses zB. als KFV abhängig ist. 
(2) Das Erweiterte Präsidium tritt mindestens einmal 

jährlich zusammen. Es ist schriftlich mit einer Frist 
von mindestens 4 Wochen unter Angabe der Tages-
ordnung einzuladen. Beschlussfähigkeit besteht, 
wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
sind. 

(2) Das Erweiterte Präsidium tritt mindestens einmal jähr-
lich zusammen. Es ist schriftlich mit einer Frist von 
mindestens 4 Wochen unter Angabe der Tagesordnung 
einzuladen. Beschlussfähigkeit besteht, wenn mehr 
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Die Ein-
ladung muss unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
mindestens 4 Wochen vor der Tagung in Textform er-
folgen. Das Erweiterte Präsidium ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 

(3) Das Präsidium ist berechtigt, eine Abstimmung unter 
den Mitgliedern des Erweiterten Präsidiums auf 
schriftlichem Wege herbeizuführen. Im Abstimmungs-
anschreiben ist der Gegenstand der Abstimmung voll-
ständig anzugeben und eine Eingangsfrist zur 

(3) Das Präsidium ist berechtigt, eine Abstimmung unter 
den Mitgliedern des Erweiterten Präsidiums auf 
schriftlichem Wege im Umlaufverfahren herbeizufüh-
ren. Im Abstimmungsanschreiben ist der Gegenstand 
der Abstimmung vollständig anzugeben und eine 
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Beantwortung zu setzen, die nicht vor Ablauf von 2 Wo-
chen nach Absendung des Schreibens enden soll.  Ein 
Antrag gilt in diesem Falle als angenommen, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Erweiterten Prä-
sidiums, bei Änderungen von Ordnungen zwei Drittel 
der Mitglieder des Erweiterten Präsidiums innerhalb 
der gesetzten Frist (Eingang) schriftlich zugestimmt 
haben. 

Eingangsfrist zur Beantwortung zu setzen, die nicht 
vor Ablauf von 2 Wochen nach Absendung des Schrei-
bens enden soll.  Ein Antrag gilt in diesem Falle als an-
genommen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
des Erweiterten Präsidiums, bei Änderungen von Ord-
nungen zwei Drittel der Mitglieder des Erweiterten Prä-
sidiums innerhalb der gesetzten Frist (Eingang) 
schriftlich zugestimmt haben. Für alle Verfahrens-
handlungen ist Textform ausreichend. 

Begründung: 
Ersatz der Schriftform durch die Textform zur Erleichterung und Beschleunigung von Abstimmungsverfahren. Die Nutzung 
der Schriftform durch die Mitglieder ist dadurch nicht ausgeschlossen. 
(1) Das Erweiterte Präsidium ist zuständig für alle Angele-

genheiten grundsätzlicher Bedeutung, soweit diese 
nicht dem Landesverbandstag vorbehalten sind.  
Anträge müssen mindestens 2 Wochen vor Sitzungs-
termin den Mitgliedern vorliegen.  
Es hat insbesondere die Aufgabe, 
a) die Haushaltspläne in den Jahren zwischen den 

Landesverbandstagen zu verabschieden, 
b) bei Notwendigkeit die Ordnungen zu ändern. An-

träge dazu müssen mindestens 2 Wochen vor 
Sitzungstermin den Mitgliedern vorliegen. Der 
Beschluss bedarf der Zweidrittelmehrheit und ist 
damit rechtswirksam, 

c) Ersatzwahlen für die während der Wahlperiode 
ausscheidenden Präsidiums- und Ausschussmit-
glieder vorzunehmen, 

d) auf dem Verbandstag nicht besetzte Ämter gem. 
§ 13 Abs. 4 dieser Satzung auf Vorschlag des 
Präsidiums durch Nachwahl zu besetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) bei Notwendigkeit die Ordnungen zu erlas-
sen oder zu ändern. Anträge dazu müssen 
mindestens 2 Wochen vor Sitzungstermin 
den Mitgliedern vorliegen. Der Beschluss 
über den Neuerlass bedarf der Zweidrittel-
mehrheit und ist damit rechtswirksam. 

 

Begründung:  
Erweiterung der Kompetenzen des EP. 
(2) Das Erweiterte Präsidium hat das Recht, bestimmte 

Mitglieder mit beratender Stimme zu Beratungen hin-
zuzuziehen 

 

(3) Das Erweiterte Präsidium ist berechtigt, die Beendi-
gung der Mitgliedschaft sowie die Neuaufnahme in 
Verbänden zu beschließen. 

 

§ 16 Das Präsidium § 16 Das Präsidium 

(1) Dem Präsidium gehören an: 
a) der Präsident,  
b) Vizepräsident Organisation/Verbandsentwick-

lung. 
c) Vizepräsident Finanzen,  
d) Vizepräsident Spieltechnik,  
e) Vizepräsident Leistungssport,  

(1)  Dem Präsidium gehören an: 
a) der Präsident,  
b) Vizepräsident Organisation/Verbandsentwick-

lung 
b) der Vizepräsident Finanzen, 
c) Vizepräsident Finanzen,  
c) der Vizepräsident Spieltechnik,  
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f) Vizepräsident Recht, 
g) Vizepräsident Jugend/Mitgliederentwicklung  
h) Vizepräsident Breitensport,   
i) Vizepräsident Schiedsrichterwesen,  
j) Verantwortlicher für Pressearbeit 
k) Geschäftsführer*in 

Der Verantwortliche für Pressearbeit sowie die/der Ge-
schäftsführer*in, gehören dem Präsidium mit beratender 
Stimme an ohne Vorstand im Sinne des § 26 BGB zu sein. 

d) der Vizepräsident Spieltechnik, 
d) der Vizepräsident Leistungssport,  
e) Vizepräsident Leistungssport, 
e) der Vizepräsident Recht, 
f) Vizepräsident Recht, 
f) der Vizepräsident Jugend, 
g) Vizepräsident Jugend/Mitgliederentwicklung, 
g) der Vizepräsident Breitensport, 
h) Vizepräsident Breitensport, 
h) der Vizepräsident Beachhandball, 
i) der Vizepräsident Schiedsrichterwesen,. 
j) Verantwortlicher für Pressearbeit 
k) Der Geschäftsführer. 

Der Verantwortliche für Pressearbeit sowie die/der Ge-
schäftsführer*in, gehören Der Geschäftsführer gehört dem 
Präsidium mit beratender Stimme an ohne Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB zu sein. 

Begründung: 
Anpassung an die Aufgabenverteilung und tatsächlichen Gegebenheiten nach dem VT.  
(2) Der Präsident und die Vizepräsidenten sind Vorstand 

im Sinne des § 26 BGB. Sie repräsentieren den HVB 
nach innen und außen. Der Verband wird durch jeweils 
zwei Präsidiumsmitglieder gemeinschaftlich gericht-
lich und außergerichtlich vertreten. 

 

(3) Das Präsidium wählt einen Stellvertreter des Präsi-
denten auf dessen Vorschlag. 

 

(4) Das Präsidium führt die Geschäfte des HVB gemäß 
der Satzung und den Ordnungen sowie der Be-
schlüsse des Landesverbandstages und des Erweiter-
ten Präsidiums. Es ist verpflichtet, diesen beiden Or-
ganen Bericht über seine Tätigkeit zu erstatten. 

 

(5) Das Präsidium legt seinen Aufgaben- und Geschäfts-
verteilungsplan fest. Es fasst Beschlüsse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Präsidenten bzw. bei dessen 
Abwesenheit die Stimme seines Stellvertreters. Be-
schlussfähigkeit besteht bei Anwesenheit von min-
destens 4 Präsidiumsmitgliedern. Das Präsidium tagt 
nach Bedarf, mindestens jedoch sechsmal im Jahr. 
Das Präsidium hat das Recht, im Ausnahmefall Ab-
stimmungen auf dem schriftlichen Wege herbeizufüh-
ren. 

(5) Das Präsidium legt seinen Aufgaben- und Geschäfts-
verteilungsplan fest. Es fasst Beschlüsse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Präsidenten bzw. bei dessen 
Abwesenheit die Stimme seines Stellvertreters. Be-
schlussfähigkeit besteht bei Anwesenheit von mindes-
tens 4 Präsidiumsmitgliedern. Das Präsidium tagt 
nach Bedarf, mindestens jedoch sechsmal im Jahr. 
Das Präsidium hat das Recht, im Ausnahmefall Ab-
stimmungen auf dem schriftlichen Wege in Textform 
herbeizuführen. 

(6) Das Präsidium leitet die Kommissionen, Ausschüsse 
und sonstige Mitarbeiter an und kontrolliert ihre Tätig-
keit. Es beruft die Lehrwarte und ist berechtigt, für be-
stimmte Aufgaben Ausschüsse und Referenten einzu-
setzen. Es beschließt die Durchführungsbestimmun-
gen und Richtlinien. 

(6) Das Präsidium leitet die Kommissionen, Ausschüsse 
und sonstige Mitarbeiter an und kontrolliert ihre Tätig-
keit. Es beruft die Lehrwarte und ist berechtigt, Es kann 
einen Verantwortlichen für die Aufgabenbereiche Pres-
searbeit, Marketing und Sponsoring ernennen. Es be-
ruft den Vorsitzenden des Ehrungsausschusses sowie 
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auf Vorschlag des Vizepräsidenten für Nachwuchs-
leistungssport die Trainer-Lehrwarte. Weiter ist es be-
rechtigt, für bestimmte Aufgaben Ausschüsse und Re-
ferenten einzusetzen. Es beschließt die Durchfüh-
rungsbestimmungen und Richtlinien.  

Begründung: 
Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten sowie Handlungskompetenz für das Präsidium bei Bedarf und Möglich-
keit entsprechende Schritte einzuleiten. 
(7) Das Präsidium ist ermächtigt, mit anderen Verbänden 

Verträge zur Einrichtung und Verwaltung gemeinsamer 
Spielklassen abzuschließen. Diese Verträge sind für 
die Vereine verbindlich. 

 

(8) Das Präsidium entscheidet in Personalfragen und übt 
das Gnadenrecht aus. 

 

§ 16a Der Geschäftsführer als besonderer Vertreter § 16a Der Geschäftsführer als besonderer Vertreter 

(1) Neben dem Präsidium kann auch die/der Geschäfts-
führer(in) auf der Grundlage von § 30 BGB zur Vertre-
terin bestellt werden. Die Bestellung erfolgt durch Be-
schluss des Präsidiums und gilt bis zu dessen Wider-
ruf. Die Vertretungsmacht erfasst im Innen- und Au-
ßenverhältnis sämtliche Geschäfte der laufenden 
Verwaltung und ist gemeinschaftlich mit einem Prä-
sidiumsmitglied auszuüben. 

(1) Neben dem Präsidium kann auch der Geschäftsfüh-
rer(in) auf der Grundlage von § 30 BGB zur Vertrete-
rin/zum Vertreter bestellt werden. Die Bestellung er-
folgt durch Beschluss des Präsidiums und gilt bis zu 
dessen Widerruf. Die Vertretungsmacht erfasst im In-
nen- und Außenverhältnis sämtliche Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung und ist gemeinschaftlich mit einem 
Präsidiumsmitglied auszuüben. Er vertritt den Verband 
insoweit allein. Für alle übrigen Geschäfte ist er ge-
meinschaftlich mit einem Präsidiumsmitglied vertre-
tungsberechtigt. Das Präsidium ist berechtigt, die Ver-
tretungsmacht des Geschäftsführers im Innenverhält-
nis durch Weisung bzw. Geschäftsordnung zu ändern. 

Begründung: 
Herstellung einer arbeitsangemessenen Handlungsfähigkeit des Geschäftsführers. 

(2) Die/der Geschäftsführer(in) ist zu den Sitzungen des 
Präsidiums zu laden und nimmt an diesen mit bera-
tender Stimme teil. 

 

§ 17 Landesjugendtag § 17 Landesjugendtag 

(1) Der Landesjugendtag setzt sich zusammen aus: 
a) je einem Jugendvertreter pro Verein 
b) den Mitgliedern des Erweiterten Landesju-

gendausschusses 

(1) Der Landesjugendtag setzt sich zusammen aus: 
a) Je einem Jugendvertreter pro Verein bis zu zwei 

Vertretern je Mitglieder des HVB. Jeder Vertreter 
eines Mitglieds, der am Veranstaltungstag des 
Landesjugendtages das 26. Lebensjahr nicht 
überschritten hat, hat doppeltes Stimmrecht. 

b) den Mitgliedern des Erweiterten Landesjugend-
ausschusses. 

(2) Die Aufgaben des Landesjugendtages ergeben sich 
aus § 3 der Jugendordnung des HVB 

(2) Die Aufgaben des Landesjugendtages ergeben sich 
aus § 3 der Jugendordnung des HVB. 

Begründung: 
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Stärkung des „jungen Engagements“ im Verband und in den Vereinen und redaktionelle bzw. rechtstechnische Anpassung 
(Abs. 2). 

§ 18 Technische Kommission § 18 Technische Kommission 

(1) Der Technischen Kommission gehören an: 
a) der Vizepräsident Spieltechnik – als Vorsit-

zender, 
b) der Männerwart, 
c) die Frauenwartin, 
d) ein Vertreter des Jugendausschusses sowie 
e) der Vizepräsident Schiedsrichterwesen 

(1) Der Technischen Kommission gehören an:  
a) der Vizepräsident Spieltechnik als Vorsitzender  
b) der Männerwart,  
c) die Frauenwartin,  
d) ein Vertreter des Landesjugendausschusses so-

wie  
e) der Vizepräsident Schiedsrichterwesen, 
f) zwei Regionsspielwarte.  

(2) Ein Mitglied der Technischen Kommission fungiert 
als stellvertretender Vorsitzender. 

 

(3) Die Technische Kommission ist für die Planung, Or-
ganisation und Durchführung des Gesamtspielbetrie-
bes auf Landesebene verantwortlich. 

(3) Die Technische Kommission ist für die Planung, Orga-
nisation und Durchführung des Gesamtspielbetriebes 
auf Landesebene Durchführung des gesamten Spiel-
betriebs im HVB verantwortlich.  

Begründung zu den Absätzen 1 und 3: 
Die Änderungen dienen der Umsetzung der Empfehlungen der „AG Struktur“ zur Übertragung der Zuständigkeit für die 
Organisation des „Kreisspielbetriebs“ auf den HVB. 
(4) Die Technische Kommission ist an die Weisungen 

des Landesverbandstages, des Erweiterten Präsidi-
ums und des Präsidiums gebunden. 

 

§ 18a Schiedsrichterausschuss § 18a Schiedsrichterausschuss 

Der Schiedsrichterausschuss ist für die Planung, Organisa-
tion und Durchführung des Schiedsrichterwesens auf Lan-
desebene verantwortlich. Er plant und verantwortet den Ein-
satz und die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter, der 
Zeitnehmer und Sekretäre. Das Weitere regelt die Schieds-
richterordnung. 
 

Der Schiedsrichterausschuss ist für die Planung, Organisa-
tion und Durchführung des Schiedsrichterwesens auf Lan-
desebene für den Spielbetrieb im HVB verantwortlich. Er 
Der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses ist der VP-
Schiedsrichterwesen und dieser beruft die Schiedsrichter-
lehrwarte. Der Schiedsrichterausschuss plant und verant-
wortet den Einsatz und die Aus- und Weiterbildung der 
Schiedsrichter, der Zeitnehmer und Sekretäre. Das Weitere 
regelt die Schiedsrichterordnung regeln die maßgeblichen 
Ordnungen für das Schiedsrichterwesen. 

Begründung: 
Die Änderungen dienen der Umsetzung der Empfehlungen der „AG Struktur“ zur Übertragung der Zuständigkeit für die 
Organisation des „Kreisspielbetriebs“ auf den HVB. 

§ 18b Finanzausschuss § 18b Finanzausschuss Förderausschuss 

(1) Es wird fakultativ ein Finanzausschuss gebildet. Er 
setzt sich zusammen aus fünf Ausschussmitglie-
dern und dem Vizepräsidenten für Finanzen, der dem 
Ausschuss vorsitzt. Die KFV‘e bzw. die diesen funk-
tional gleichgestellten Organisationen aus jedem 
Spielbezirk entsenden jeweils ein Ausschussmit-
glied und benennen einen Vertreter. 

(1) Es wird fakultativ ein Finanzausschuss Förderaus-
schuss gebildet. Er setzt sich zusammen aus fünf Aus-
schussmitgliedern und dem Vizepräsidenten für Finan-
zen, der dem Ausschuss vorsitzt. Die KFV‘e bzw. die 
diesen funktional gleichgestellten Organisationen aus 
jedem Spielbezirk entsenden jeweils ein Ausschuss-
mitglied und benennen einen Vertreter. dem 
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Vizepräsidenten Jugend, dem Vizepräsidenten für Fi-
nanzen, dem Mitarbeiter für Mitgliederentwicklung im 
HVB und jeweils einem Vertreter der KFV’e, soweit von 
diesen entsandt. Der Vizepräsident für Finanzen sitzt 
dem Ausschuss vor. 

(2) Der Finanzausschuss berät den Vizepräsidenten Fi-
nanzen bei der Aufstellung des Haushalts sowie bei 
Beschlussvorlagen, die die finanziellen Interessen 
des HVB und seiner Mitglieder betreffen. Der Vize-
präsident Finanzen berichtet dem Präsidium vor des-
sen Beschlussfassung über Fragen, die Gegenstand 
der Beratung im Finanzausschuss waren über die 
dort vertretenen Auffassungen, insbesondere auch 
soweit diese von seinem Vorschlag abweichen. 

(2) Der Der Finanzausschuss berät den Vizepräsidenten 
Finanzen bei der Aufstellung des Haushalts sowie bei 
Beschlussvorlagen, die die finanziellen Interessen des 
HVB und seiner Mitglieder betreffen. Der Vizepräsi-
dent Finanzen berichtet dem Präsidium vor dessen Be-
schlussfassung über Fragen, die Gegenstand der Bera-
tung im Finanzausschuss waren über die dort vertrete-
nen Auffassungen, insbesondere auch soweit diese 
von seinem Vorschlag abweichen. Der Förderaus-
schuss beschließt über Fördermaßnahmen des HVB 
und die Vergabe der entsprechenden Fördermittel. Der 
Vizepräsident Finanzen berichtet dem Präsidium.  

(3) Der Finanzausschuss tritt auf Einladung des Vizeprä-
sidenten Finanzen nach Bedarf zusammen. Sitzun-
gen des Finanzausschusses können auch als Tele-
fonkonferenz oder unter Nutzung anderer Telekom-
munikationsangebote, die eine all- und wechselsei-
tige Kommunikation zulassen, abgehalten werden. 

(3) Der Finanzausschuss Förderausschuss tritt auf Einla-
dung des Vizepräsidenten Finanzen nach Bedarf zu-
sammen. Sitzungen des Finanzausschusses Förder-
ausschusses können auch als Telefonkonferenz oder 
unter Nutzung anderer Telekommunikationsangebote, 
die eine all- und wechselseitige Kommunikation zulas-
sen, abgehalten werden. 

(4) Der Finanzausschusses kann jeweils eines seiner 
Mitglieder zu den Sitzungen des Präsidiums entsen-
den. Das entsandte Mitglied hat Gastrecht und 
nimmt an der Beratung der im Hinblick auf die Finan-
zen zur Entscheidung stehenden Angelegenheiten 
mit beratender Stimme teil. 

(4) Der Finanzausschusses kann jeweils eines seiner Mit-
glieder zu den Sitzungen des Präsidiums entsenden. 
Das entsandte Mitglied hat Gastrecht und nimmt an 
der Beratung der im Hinblick auf die Finanzen zur Ent-
scheidung stehenden Angelegenheiten mit beratender 
Stimme teil. Soweit kein Förderausschuss gebildet ist, 
gehen die Aufgaben des Förderausschusses nach Ab-
satz 2 auf das Präsidium, ggf. vertreten durch den Vi-
zepräsidenten Jugend gemeinsam mit dem Vizepräsi-
denten für Finanzen über. 

Begründung zu den Absätzen 1 bis 4: 
Die Änderungen dienen der Umsetzung der Empfehlungen der „AG Struktur“ zur Übertragung der Zuständigkeit für die 
Organisation des „Kreisspielbetriebs“ auf den HVB. Die Regelung ermöglicht es den Mitgliedern Einfluss auf die Vergabe 
der für die Vereins- und Mitgliederentwicklung bereitgestellten Haushaltsmittel zu nehmen. 

§ 18c Rechtsausschuss § 18c Rechtsausschuss Ehrungsausschuss 

(1) Es wird ein Rechtsausschuss gebildet. Er setzt sich 
zusammen aus fünf Ausschussmitgliedern und dem 
Vizepräsidenten Recht, der dem Ausschuss vorsitzt. 
Die KFV‘e bzw. die diesen funktional gleichgestellten 
Organisationen aus jedem Spielbezirk entsenden je-
weils ein Ausschussmitglied und benennen einen 
Vertreter.  

(1) Es wird ein Rechtsausschuss Ehrungsausschuss gebil-
det, der dem Präsidenten zugeordnet ist. Er setzt sich 
zusammen aus fünf Ausschussmitgliedern und dem 
Vizepräsidenten Recht, der dem Ausschuss vorsitzt. 
Die KFV‘e bzw. die diesen funktional gleichgestellten 
Organisationen aus jedem Spielbezirk entsenden je-
weils ein Ausschussmitglied und benennen einen Ver-
treter. Der Rechtsausschuss ist ein fakultatives 
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Der Rechtsausschuss ist ein fakultatives Gremium. 
Der Rechtsausschuss bearbeitet Stellungnahmen 
des Vizepräsidenten Recht in Verfahren bei den 
Rechtsorganen vor. Der Vizepräsident Recht ist be-
fugt, einzelnen Mitgliedern des Rechtsausschusses 
die Vertretung des HVB in Verfahren bei den Rechts-
organen zu übertragen. Zudem bereitet der Aus-
schuss Stellungnahmen zu allen anderen rechtlich 
relevanten Fragen, Aufgaben und Verträgen oder 
sonstigen rechtsverbindlichen Texten des HVB vor, 
insbesondere berät und entwickelt er Textentwürfe 
in Rechtsetzungsverfahren, die Diskussion mit ande-
ren Verbänden und/ oder dem DHB und seinen Gre-
mien. Dies geschieht erforderlichenfalls auf der 
Grundlage einer Stellungnahme bzw. eines Entwurfs 
des Präsidiums oder eines zuständigen Fachres-
sorts in Abstimmung mit diesem. 

Gremium. Der Rechtsausschuss bearbeitet Stellung-
nahmen des Vizepräsidenten Recht in Verfahren bei 
den Rechtsorganen vor. Der Vizepräsident Recht ist be-
fugt, einzelnen Mitgliedern des Rechtsausschusses 
die Vertretung des HVB in Verfahren bei den Rechtsor-
ganen zu übertragen. Zudem bereitet der Ausschuss 
Stellungnahmen zu allen anderen rechtlich relevanten 
Fragen, Aufgaben und Verträgen oder sonstigen 
rechtsverbindlichen Texten des HVB vor, insbesondere 
berät und entwickelt er Textentwürfe in Rechtset-
zungsverfahren, die Diskussion mit anderen Verbän-
den und/ oder dem DHB und seinen Gremien. Dies ge-
schieht erforderlichenfalls auf der Grundlage einer 
Stellungnahme bzw. eines Entwurfs des Präsidiums 
oder eines zuständigen Fachressorts in Abstimmung 
mit diesem.  Sein Vorsitzender wird auf Vorschlag des 
Präsidenten durch das Präsidium berufen. Der Aus-
schuss setzt sich in der Regel aus mindestens drei Mit-
gliedern zusammen, die durch seinen Vorsitzenden be-
rufen werden. 

(2) Der Rechtsausschuss tritt auf Einladung des Vizeprä-
sidenten Recht bei Bedarf zusammen. Sitzungen des 
Rechtsausschusses können auch als Telefonkonfe-
renz oder unter Nutzung anderer Telekommunikati-
onsangebote, die eine all- und wechselseitige Kom-
munikation zulassen, abgehalten werden. 
 

(2) Der Rechtsausschuss Ehrungsausschuss tritt auf Ein-
ladung des Vizepräsidenten Recht seines Vorsitzen-
den bei Bedarf zusammen. Sitzungen des Rechtsaus-
schusses Ehrungsausschusses können auch als Tele-
fonkonferenz oder unter Nutzung anderer Telekommu-
nikationsangebote, die eine all- und wechselseitige 
Kommunikation zulassen, abgehalten werden.  

Begründung: 
Der Rechtsausschuss war der Versuch, für die Rechtsämter des HVBs „Nachwuchs“ zu gewinnen und die Mitglieder in-
tensiver in die Schaffung der Rechtsregeln des Verbands einzubinden. Dieser Versuch hat seit der Einbindung zu keinem 
Ergebnis geführt und wird daher eingestellt. Zugleich gibt es das Bedürfnis, den Ehrungsausschuss des HVB in dessen 
Satzung einzubinden. 

§ 19 Landesjugendausschuss § 19 Landesjugendausschuss 

 (1) Die Handballjugend verwaltet sich unter Leitung des 
Landesjugendausschusses selbständig. Sie entschei-
det über die Verwendung der ihr zustehenden Mitteln 
in eigener Zuständigkeit. Sie gibt sich eine Jugendord-
nung. 

Begründung: 
Verschiebung der Aufgaben aus Absatz 4 in Absatz 1. Damit verschiebt sich in den folgenden Absätzen der Neufassung 
die Nummerierung der Absätze entsprechend. 
(1) Der Landesjugendausschuss setzt sich zusammen 

aus 
a) Vizepräsident Jugend 
b) Jugendwart 
c) Jugendspielwart 
d) dem Jugendsprecher weiblich 

(2) Der Landesjugendausschuss setzt sich zusammen 
aus 
a) Vizepräsident Jugend 
b) dem Jugendwart 
c) dem Jugendspielwart 
d) dem Jugendsprecher weiblich 
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e) dem Jugendsprecher männlich 
f) dem Referenten für Kinder- und Schulhandball 
g) Jugendschutzbeauftragten 
h) Projektverantwortlicher Mitgliederentwick-

lung. 
Die Jugendsprecher dürfen am Tag der Wahl das 23. Le-
bensjahr nicht überschritten haben. 

d) der Jugendsprecherin und deren Stellvertreterin 
e) dem Jugendsprecher männlich 
e) dem Jugendsprecher und dessen Stellvertreter 
f) dem Referenten für Kinder- und Schulhandball 
g) dem Jugendschutzbeauftragten 
h) dem Projektverantwortlichen für Mitgliederent-

wicklung. 
Die Jugendsprecher dürfen am Tag der Wahl das 23. 26. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Der Jugendschutz-
beauftragte und der hauptamtliche Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle für Mitgliederentwicklung sind von Amts we-
gen Mitglieder des Landesjugendausschusses. 

(2) Der Erweiterte Landesjugendausschuss setzt sich 
zusammen aus 

a) Mitglieder des Landesjugendausschusses 
b) hauptamtliche Stützpunkttrainer 
c) jeweils einen von den KFV bzw. den diesen 

funktional gleichgestellten Organisationen 
aus jedem Spielbetrieb zu entsendenden Ju-
gendvertreter. Ein Stellvertreter des ordentli-
chen Mitglieds ist zu benennen. 

(3) Der Erweiterte Landesjugendausschuss setzt sich zu-
sammen aus 
a) den Mitgliedern des Landesjugendausschusses 
b) hauptamtlichen Stützpunkttrainer 
b)    jeweils einen von den KFV bzw. den diesen funk-
tional gleichgestellten Organisationen aus jedem 
Spielbetrieb zu entsendenden Jugendvertreter. Ein 
Stellvertreter des ordentlichen Mitglieds ist zu benen-
nen. 

Die Aufgaben des Erweiterten Landesjugendausschusses 
bestimmen sich nach der Jugendordnung des HVB. 

Begründung: 
Stärkung des „jungen Engagements“ im Verband und in den Vereinen und redaktionelle bzw. rechtstechnische Anpas-
sung. Aufgabe der Stützpunkttrainer ist die Förderung des Leistungs- und nicht des Breitensports. Bei fachlichem Bedarf 
können die Stützpunkttrainer immer hinzugezogen werden. 
(3) Dem Landesjugendausschuss obliegt die fachliche 

und überfachliche Arbeit der Handballjugend HVB 
einschließlich des Schulsports, soweit hierfür nicht 
die Technische Kommission zuständig ist. 

(4) Dem Landesjugendausschuss obliegt die fachliche 
und überfachliche Arbeit der Handballjugend HVB 
einschließlich des Schulsports, soweit hierfür nicht 
die Technische Kommission zuständig ist. 

(4)  
a) Die Handballjugend verwaltet sich unter Leitung 

des Landesjugendausschusses selbständig. 
b) Sie entscheidet über die Verwendung der ihr zu-

stehenden Mitteln in eigener Zuständigkeit. 
c) Sie gibt sich eine Jugendordnung. 

(5)  
a) Die Handballjugend verwaltet sich unter Leitung 

des Landesjugendausschusses selbständig. 
b) Sie entscheidet über die Verwendung der ihr zu-

stehenden Mitteln in eigener Zuständigkeit. 
c) Sie gibt sich eine Jugendordnung. 
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§ 20 Kontrollausschuss § 20 Kontrollausschuss 

(1) Der Kontrollausschuss besteht aus 
a) dem Vizepräsident Spieltechnik oder einem von 

ihm benannten Mitglied der Technischen Kom-
mission als Vorsitzenden 

b) zwei im Einzelfall zu berufenden Beisitzern aus 
nicht beteiligten Vereinen. 

(1) Der Kontrollausschuss besteht aus  
a) dem Vizepräsident Spieltechnik oder einem von 

ihm benannten Mitglied der Technischen Kommis-
sion als Vorsitzenden 

b) zwei im Einzelfall zu berufenden Beisitzern aus 
nicht beteiligten Vereinen. 

dem Vizepräsidenten Spieltechnik und zwei im Einzel-
fall zu berufenden Beisitzern aus nicht beteiligten Ver-
einen. Der Vizepräsident Spieltechnik kann von einem 
von ihm benannten Mitglied der Technischen Kommis-
sion vertreten werden. Dieser Vertreter ist berechtigt, 
das Stimmrecht des Vizepräsidenten Spieltechnik aus-
zuüben.  

(3) Der Kontrollausschuss entscheidet in Streitfällen bei 
Vereinswechsel von Spielern mit Vertrag über die 
Höhe des Ablösebetrages und die Erteilung der Spiel-
berechtigung. Die Entscheidung über die Höhe des 
Ablösebetrages ist sportgerichtlich nicht anfechtbar. 

(2) Der Kontrollausschuss entscheidet in Streitfällen bei 
Vereinswechsel von Spielern mit Vertrag über die 
Höhe des Ablösebetrages und die Erteilung der Spiel-
berechtigung. Die Entscheidung über die Höhe des 
Ablösebetrages ist sportgerichtlich nicht anfechtbar. 

Begründung: 
Redaktionelle Änderung und zugleich Einführung einer Vertretungsmöglichkeit für den VP-Spieltechnik. Absatz 2 hat in 
der vorangehenden Fassung der Satzung nicht existiert. 

§ 21 Kassenprüfer § 21 Kassenprüfer 

(1) Im HVB sind drei Kassenprüfer tätig. Sie werden vom 
Landesverbandstag für die Dauer von drei Jahren ge-
wählt. Ihre Wiederwahl ist möglich, jedoch muss mit 
Ablauf der Wahlperiode der jeweils Dienstälteste Kas-
senprüfer aus dem Amt scheiden, sofern nicht ein an-
derer Kassenprüfer sei Amt niederlegt. Bei Kassen-
prüfern gleichen Dienstalters entscheidet im Zweifel 
das Los. 

(1) Im HVB sind drei Kassenprüfer tätig. Sie werden vom 
Landesverbandstag für die Dauer von drei Jahren ge-
wählt. Ihre Wiederwahl ist möglich, jedoch muss mit 
Ablauf der Wahlperiode der jeweils Dienstälteste 
Kassenprüfer aus dem Amt scheiden, sofern nicht 
ein anderer Kassenprüfer sein Amt niederlegt. Bei 
Kassenprüfern gleichen Dienstalters entscheidet im 
Zweifel das Los. 

(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse und die Buchfüh-
rung des HVB im Laufe des Geschäftsjahres mindes-
tens einmal zu prüfen. Sie erstatten vor dem Landes-
verbandstag, in den Zwischenjahren vor dem Erwei-
terten Präsidium, schriftlichen Bericht. 

 

§ 22 Verbandsgericht § 22 Verbandsgericht 

(1) Das Verbandsgericht setzt sich zusammen aus dem 
Vorsitzenden und vier Beisitzern. 

(1) Das Verbandsgericht setzt sich zusammen aus dem 
Vorsitzenden und bis zu vier Beisitzern. 

(2) Das Verbandsgericht entscheidet in der Besetzung 
mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Es ist in 
seinen Entscheidungen unabhängig und unterliegt 
nicht Weisungen und Empfehlungen eines anderen 
Organs. 
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(3) Das Verbandsgericht übt, soweit es gebildet ist, die 
Rechtsprechung nach den Bestimmungen der 
Rechtsordnung in zweiter Instanz aus. 

 

(4) Das Weitere regelt die Rechtsordnung.  

§ 23 Verbandsschiedsgericht § 23 Verbandsschiedsgericht 

(1) Das Verbandsschiedsgericht setzt sich zusammen 
aus dem Vorsitzenden und vier Beisitzern. 

(1) Das Verbandsschiedsgericht setzt sich zusammen 
aus dem Vorsitzenden und bis zu vier Beisitzern. 

(2) Das Verbandsschiedsgericht entscheidet in der Be-
setzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 
Es ist in seinen Entscheidungen unabhängig und un-
terliegt nicht Weisungen und Empfehlungen eines 
anderen Organs. 

 

(3) Das Verbandsschiedsgericht übt die Rechtspre-
chung nach den Bestimmungen der Rechtsordnung 
in erster Instanz aus. 

 

§ 24 Auflösung des HVB § 24 Auflösung des HVB 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung an die Fettschrift der Überschriften. 
(1) Über die Auflösung des HVB entscheidet der Landes-

verbands-tag oder ein dafür einberufener außeror-
dentlicher Verbandstag. Der Auflösungsbeschluss be-
darf der Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimm-
berechtigten. 

 

(2) Bei Auflösung des HVB oder bei Wegfall der steuerbe-
günstigten Zwecke fällt sein Vermögen dem Lan-
dessportbund Brandenburg e. V. zu, der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des 
Sports zu verwenden hat. 

 

§ 24a Außerordentliche Durchführung von Veranstaltun-
gen 

§ 24a Außerordentliche Durchführung von Veranstaltun-
gen 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung an die Fettschrift der Überschriften. 
(1) Abweichend von § 32 Abs. 1, Satz 1 BGB kann das 

Präsidium mit einfacher Mehrheit aus wichtigem 
Grund beschließen, den Landesverbandstag gem. § 
13 ausnahmsweise nicht als Präsenzveranstaltung 
durchzuführen. In diesem Beschluss und aufgrund 
dieses Beschlusses ermöglicht das Präsidium den 
Delegierten entweder, 
a) an der jeweiligen Veranstaltung ohne Anwesen-

heit am Veranstaltungsort teilzunehmen und die 
Delegiertenrechte im Wege elektronischer Kom-
munikation auszuüben oder 

b) ohne Teilnahme an der Versammlung ihre Stimme 
vor der Durchführung der Versammlung schrift-
lich abzugeben. Ein wichtiger Grund im Sinne des 

(1) Abweichend von § 32 Abs. 1, Satz 1 BGB kann das Prä-
sidium Das Präsidium kann mit einfacher Mehrheit aus 
wichtigem Grund beschließen, den Landesverbands-
tag gem. § 13 ausnahmsweise nicht als Präsenzveran-
staltung durchzuführen. In diesem Beschluss und auf-
grund dieses Beschlusses ermöglicht das Präsidium 
den Delegierten entweder, 
a) an der jeweiligen Veranstaltung ohne Anwesen-

heit am Veranstaltungsort teilzunehmen und die 
Delegiertenrechte im Wege elektronischer Kom-
munikation auszuüben oder 

b) ohne Teilnahme an der Versammlung ihre Stimme 
vor der Durchführung der Versammlung schriftlich 
abzugeben. Ein wichtiger Grund im Sinne des Satz 
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Satzung des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. 

ALT NEU 

Satz 1 liegt insbesondere dann vor, wenn eine 
Durchführung des Landesverbandstages als Prä-
senzveranstaltung unmöglich ist bzw. in einem 
groben Missverhältnis zum dafür erforderlichen 
Aufwand steht. Die ortsüblichen Kosten für die 
Veranstaltungsdurchführung am Veranstaltungs-
ort, insbesondere die Kosten für die Anmietung 
von Veranstaltungsort und -technik können ein 
grobes Missverhältnis im Sinne von Satz 2 nicht 
begründen. 

1 liegt insbesondere dann vor, wenn eine Durch-
führung des Landesverbandstages als Präsenz-
veranstaltung unmöglich ist bzw. in einem groben 
Missverhältnis zum dafür erforderlichen Aufwand 
steht. Die ortsüblichen Kosten für die Veranstal-
tungsdurchführung am Veranstaltungsort, insbe-
sondere die Kosten für die Anmietung von Veran-
staltungsort und -technik können ein grobes Miss-
verhältnis im Sinne von Satz 2 nicht begründen. 

(2) Abweichend von § 32 Abs. 2 BGB ist ein Beschluss 
ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle 
Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Präsidium 
gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Delegier-
ten ihre Stimme in Textform abgegeben haben und der 
Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst 
wurde. 

(2) Abweichend von § 32 Abs. 2 BGB ist ein Ein Beschluss 
ohne Versammlung der Mitglieder ist gültig, wenn alle 
Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Präsidium 
gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Delegier-
ten ihre Stimme in Textform abgegeben haben und der 
Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst 
wurde. 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung an die nach Corona angepasste Rechtslage in § 32 BGB sowie an die Fettschrift der Überschrif-

ten. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Durch-

führung eines außerordentlichen Verbandstages gem. 
§ 14 sowie eines Landesjugendtages gem. § 17 dieser 
Satzung.  
Die Absätze 1 a) und 2 gelten entsprechend auch für 
die Durchführung einer Sitzung des Erweiterten Präsi-
diums gem. § 15 der Satzung mit der Maßgabe, dass 
es auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht an-
kommt. 

 

§ 25 Amtliche Bekanntmachungen § 25 Amtliche Bekanntmachungen 

Amtliche Bekanntmachungen des HVB werden schriftlich 
übermittelt.  
Das Erfordernis der Schriftlichkeit ist – auch soweit die vor-
liegende Satzung die Schriftlichkeit bzw. Schriftform an an-
deren Stellen vorgibt – auch durch die Textform des § 126b 
BGB, insbesondere also postalisch, per Telefax oder per 
Mail oder im amtlichen Bekanntmachungsorgan des HVB – 
das durch Beschluss des Präsidiums bestimmt wird – ge-
wahrt. Die bloße Einstellung eines digitalisierten Textes auf 
der Homepage des HVB genügt diesen Anforderungen 
nicht. 
Entsprechendes gilt für das Erfordernis der Schriftlichkeit 
bzw. die Schriftform in Ordnungen und Richtlinien des HVB, 
soweit hier keine ausdrücklichen anderen Regelungen vor-
gesehen sind und das Recht des DHB nicht entgegensteht. 
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Satzung des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. 

ALT NEU 

Begründung: 
Anpassung an die Möglichkeiten digitaler Kommunikation. 

§ 26 Datenschutzbeauftragter § 26 Datenschutzbeauftragter 

Aufgrund der Bestimmungen des europäischen und deut-
schen Datenschutzrechts wird durch das Erweiterte Präsi-
dium oder das Präsidium ein Datenschutzbeauftragter be-
rufen. 

 

§ 27 Inkrafttreten § 27 Inkrafttreten 

Die 11. Satzungsänderung wurde auf dem Verbandstag am 
13.05.2023 beschlossen und tritt nach amtlicher Bekannt-
machung mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft 

Die 12. Satzungsänderung wurde auf dem Verbandstag am 
25.04.2026 beschlossen und tritt nach amtlicher Bekannt-
machung mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

Begründung: 
Anpassung an das Inkrafttreten nach dem 13. VT. 

 


